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1 Einleitung

Die Schule soll ein Ort sein, an dem Kinder und Jugendliche, Lehrpersonen und anderes
schulisches Personal sicher und vor Gewalt geschiitzt zusammenarbeiten und sich
entwickeln kdnnen. Die Verantwortung tragen alle am Schulleben beteiligten Personen
gemeinsam. Die Grundsétze dafir sind in den einschlégigen gesetzlichen Bestimmun-
gen sowie in der Schulordnung 2024 (BGBI. Il Nr. 126/2024 vom 21. Mai 2024) geregelt.
Letztere sieht vor, dass alle Schulen bis zum Ende des Schuljahres 2024/25 ein Konzept

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Kinderschutzkonzept) erstellen missen.

1.1 Das Kinderschutzkonzept

Dieser Leitfaden stellt die Grundlage fiir Ihr Kinderschutzkonzept am Schulstandort dar.
Er berlcksichtigt alle inhaltlichen Anforderungen gemaB der aktuellen Schulordnung.
Dieser Leitfaden wurde unter Berlcksichtigung aller Schulformen und Schulstufen er-
arbeitet. Trifft eine Fragestellung auf lhren Standort nicht zu oder fehlen darin wichtige
Aspekte, kénnen diese in den jeweiligen Kapiteln auch gestrichen bzw. ergénzt werden.
Kinderschutzkonzepte sind fiir jeden Schulstandort zu entwickeln. Kleine Schulstandorte
mit weniger als acht Klassen werden vom Schulqualitdtsmanagement regional zu Kinder-
schutzclustern zusammengefiihrt und erarbeiten ein gemeinsames Kinderschutzkonzept
mit jeweils eigenen Risikoanalysen (§ 4 Abs. 6 Schulordnung 2024). Sind alle Kapitel

durchgearbeitet, ist das Kinderschutzkonzept fiir Ihren Schulstandort abgeschlossen.
Ein Kinderschutzkonzept hat folgende Ziele:

+ Die Gewaltrisiken fir Kinder und Jugendliche sowie alle am Schulleben beteiligten

Personen werden minimiert.

+ Das schulische Personal wird geschitzt:

— Klare Regeln fir das Verhalten gegeniiber und von Kindern und Jugendlichen
sind vereinbart.

- Die Vorgangsweise und Verantwortlichkeiten im Fall einer Gefédhrdung von
Kindern und Jugendlichen sind bekannt.

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verantwortungspositionen kénnen nach-
weisen, dass erforderliche MaBnahmen fiir den Schutz von Kindern und
Jugendlichen sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesetzt wurden.

+  Der Schulstandort wird als Institution wahrgenommen, die den Schutz vor Gewalt

aller am Schulleben beteiligten Personen ernst nimmt.
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Das Kinderschutzkonzept ist im Laufe des Schuljahres 2024/25 erstmalig zu verfassen
und spéatestens alle drei Jahre zu evaluieren (§ 4 Abs. 3 Schulordnung 2024). Berufen Sie
dazu das Entwicklungsteam erneut ein und Gberpriifen Sie, ob das Kinderschutzkonzept

den aktuellen Anforderungen entspricht oder ob Anpassungen erforderlich sind.

Einrichtung des Kinderschutz- und des Entwicklungsteams

Durchfithrung der Bestandsanalyse (Kapitel 2)

Durchfiihrung der Risikoanalyse (Kapitel 3)

Festlegung und Umsetzung von MaBBnahmen zum Kinderschutz (Kapitel 4)

Information der Schulpartnerinnen und Schulpartner

tiber das Kinderschutzkonzept

Evaluierung des Kinderschutzkonzepts nach spatestens 3 Jahren

1.2 Das Kinderschutzteam am Schulstandort bzw.

im Kinderschutzcluster

An jedem Schulstandort bzw. schulstandortibergreifenden Kinderschutzcluster ist ein
Kinderschutzteam einzurichten (§ 4 Abs. 2, 5 und 6 Schulordnung 2024). Das Kinder-
schutzteam ist nach Mdglichkeit geschlechterparitdtisch zu besetzen und hat aus
zumindest zwei Personen zu bestehen, die in einem unbefristeten Dienstverhéltnis an
der Schule tatig sind (§ 4 Abs. 5 Schulordnung 2024). Die Schulleitung soll nicht Teil des
Kinderschutzteams sein, da die Schulleitung im Fall einer Geféhrdung fir die Entscheidung
Uber die Vorgangsweise verantwortlich ist. Die Mitglieder des Kinderschutzteams sind

in der Schule und bei den Schulpartnern ausreichend bekanntzumachen.
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Die Aufgaben eines Kinderschutzteams umfassen insbesondere:

e Bewusstseinsbildung fiir den Schutz von Kindern und Jugendlichen (Kinderschutz),

+ allgemeine Informationsté&tigkeiten und informelle Gespréche tber Kinderschutz
und das Kinderschutzkonzept an der Schule,

«  Mitwirkung bei der Erstellung des Kinderschutzkonzepts,

+ die Tatigkeit als vertrauenswiirdige Ansprechpersonen und Vorabklérung
bei konkreten Wahrnehmungen firr alle Personen in der Schule bei unklaren
Situationen (vgl. § 12 Schulordnung 2024),

+ Entgegennahme von Meldungen tiber mégliche und wahrscheinliche
Gefahrdungen und

«  Fihrung von Aufzeichnungen bei konkreten Verdachts- und Anlassféllen.

1.3 Das Entwicklungsteam

Das Kinderschutzkonzept soll in einem partizipativen Prozess von einem Entwicklungs-
team erarbeitet werden. Ist lhre Schule Teil eines Kinderschutzclusters, erfolgt die
Erarbeitung auf Clusterebene (§ 4 Abs. 6 Schulordnung 2024). Es wird empfohlen, das
Entwicklungsteam aus Personen zusammenzustellen, die verschiedene Positionen im
Schulleben einnehmen. Das Kinderschutzteam ist immer Teil des Entwicklungsteams.
Beziehen Sie nach Méglichkeit auch Personen aus der Tagesbetreuung, der Schulver-
waltung oder weitere Partnerinnen und Partner, die an der Gestaltung des Schullebens
mitwirken in das Entwicklungsteam ein (z.B. Internate, Musikschulen, Sportvereine). Es
muss einem weiteren Kreis an Erziehungsberechtigten sowie Schiilerinnen und Schiilern
die Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben werden (§ 4 Abs. 3 Schulordnung 2024). Sie
kénnen z.B. Eltern- bzw. Schiilerinnen- und Schillervertretungen zur Mitarbeit an der

Konzepterstellung einladen oder zumindest Gelegenheit zur Stellungnahme einrdumen.

In jedem Fall ist das fertig erarbeitete Kinderschutzkonzept dem Schulforum bzw. Schul-

gemeinschaftsausschuss (SGA) zur Kenntnis zu bringen.
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Unser Kinderschutzkonzept

Kinderschutzkonzept Schulstandort bzw. Kinderschutzcluster:

BS MFE, Apollogasse 1, 1070 Wien

Mitglieder des Kinderschutzteams:

Sigrid Barner, Michael Reithner, Thomas Brandner

Mitwirkende des Entwicklungsteams:

Sigrid Barner, Michael Reithner, Thomas Brandner

Gelegenheit zur Mitwirkung der Erziehungsberechtigten und der Schiilerinnen und Schuler

Stellungnahme der Lehrgangssprecher*innen

Erstellungsdatum:

Marz/April 2025

Né&chste Evaluierung:
(Bitte geben Sie hier an, bis wann das aktuelle Kinderschutzkonzept evaluiert werden muss. GeméaB3 § 4 Abs. 3

Schulordnung 2024 muss das Kinderschutzkonzept spatestens alle drei Jahre evaluiert werden.)

S12027/28
Ort, Jahr: Stand:
Wien, 2025 15.05.2025
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2 Bestandsanalyse am
Schulstandort

Die Bestandsanalyse ist der erste Teil unseres Kinderschutzkonzepts. Als
Entwicklungsteam durchleuchten wir gemeinsam die bestehenden Regelungen
und MaBnahmen, die zum Kindeswohl und Kinderschutz beitragen. Mit der
Bestandsanalyse machen wir die an unserer Schule bereits vorhandenen MaB-

nahmen und Informationen zum Thema Kinderschutz nochmals fiir alle sichtbar.

Im Rahmen einer Evaluierung tberpriifen wir auBerdem, wie vereinbarte
MaBnahmen umgesetzt wurden und ob sie sich bewéhrt haben.
Bei der Evaluierung nach spétestens drei Jahren tiberpriifen wir die

Umsetzung der MaBnahmen.

2.1 Sensibilisierung und Prévention

Unser Leitbild ist auf Kindeswohl| und Kinderschutz ausgerichtet.

Bestehende MalBBnahmen (Eintragung fakultativ)

... die sozialen Kompetenzen unserer Jugend gefordert. ...
... Toleranz und Weltoffenheit sind fur uns grundlegende Werte in der Gestaltung ...

MaBnahmen bestehen

L] géanzlich [®] teilweise L] nicht

Wir gehen in unseren padagogischen Leitvorstellungen und der Hausordnung auf
Kindeswohl und Kinderschutz ein.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

... hilfsbereites, verstandnisvolles und hoéfliches Verhalten ...

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich (o] teilweise L] nicht
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Wir haben an unserer Schule schon ein Kinderschutzkonzept oder MaB3Bnahmen
zum Kinderschutz verfasst bzw. umgesetzt, die den Vorgaben der aktuellen
Schulordnung 2024 entsprechen.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Préventionskonzept 2023

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich (0] teilweise L] nicht

Wir haben Kompetenzen zum Thema Kinderschutz und Gewaltpravention am
Schulstandort.
Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Beratungslehrer vor Ort
Schulpsychologie (bei Bedarf)
Schulsozialarbeiter (KUS) vor Ort

MaBnahmen bestehen
[®] ganzlich L] teilweise L] nicht

Wir haben Interventionskonzepte (Handlungsleitféden) fiir Vorfélle von Gewalt.
Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Préventionskonzept 2023

MaBnahmen bestehen
[®] ganzlich L] teilweise L nicht

Wir haben ein Kinderschutzteam, das allen am Schulleben beteiligten Personen
bekannt ist.

Bestehende MaBnahmen (Eintragung fakultativ)

Beratungslehrerteam (ja)
Kinderschutzteam (teilweise)

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich (0] teilweise L nicht

Kinderschutzkonzept am Schulstandort
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Wir haben mit unseren externen Partnerinnen und Partnern Vereinbarungen
tiber die Einhaltung des Kinderschutzes getroffen (z.B. Hort, eingemietete
Musikschule, Fahrtendienste, Sportvereine, Lesepatinnen und Lesepaten).

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

keine externen Partner

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich L] teilweise [®] nicht

Wir haben ein Feedback- und Beschwerdemanagement an der Schule und dieses
wurde gut in das schulische Leben integriert.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

regelméalige IQES Umfragen
Kummerbox (in Beschaffung) > siehe Préaventionskonzept 2023

MaBnahmen bestehen

(o] ganzlich L] teilweise L] nicht

Bitte ergénzen Sie ab hier allféllige weitere bestehende MaBBnahmen.
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2.2 (Digitale) Kommunikation und Datenschutz

Wir haben Verhaltensregeln fiir diskriminierungs- und gewaltfreie Sprache
zwischen schulischem Personal und Schiilerinnen und Schiilern und setzen diese
im schulischen Leben um.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Hilfsbereites, verstandnisvolles und hofliches Verhalten (siehe Hausordnung)

MaBnahmen bestehen
[] ganzlich (0] teilweise L] nicht

Wir haben Verhaltensregeln fiir Social Media und digitale Kommunikationsumge-
bungen zwischen schulischem Personal (speziell Lehrpersonen) und Schiilerinnen
und Schiilern.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

nur allgemeine Verhaltensregeln (siehe oben) die auch fiir digitale Kommunikation
zutreffen

MaBnahmen bestehen
L] génzlich (o] teilweise L] nicht

Wir gestalten die Lehrinhalte zur digitalen (Grund-)Bildung im Sinne des Kinder-
schutzes und unter Beriicksichtigung méglicher Gefahren (z.B. Cybermobbing,
Fake News, Grooming).

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

kein Gegenstand "Digitale Grundbildung"

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich L] teilweise [®] nicht

Kinderschutzkonzept am Schulstandort
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Wir haben Regeln zur Veréffentlichung von Bildern und Videos von Schiilerinnen
und Schiilern. Diese haben wir auch mit den Erziehungsberechtigten vereinbart.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Einverstandniserklarung bei Schuleintritt

MaBnahmen bestehen
[®] ganzlich L] teilweise L] nicht

Bitte ergénzen Sie ab hier allfdllige weitere bestehende MaBBnahmen.

Kinderschutzkonzept am Schulstandort



2.3 Raumlichkeiten, Infrastruktur und ortliches Umfeld

Wir haben Regelungen fiir den Zugang zur Schule.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Anmeldepflicht fur schulfremde Personen in der Direktion
(Weisung Direktor vom 7. Janner 2025)

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich [®] teilweise L] nicht

Es gibt einen bewussten Umgang mit Eins-zu-eins-Situationen zwischen Erwach-
senen sowie Schiilerinnen und Schiilern (z.B. Gesprach bzw. Einzelberatung mit
Schiilerin/Schiiler).

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

keine niedergeschriebene Vorgangsweise sondern informelle Regeln

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich (0] teilweise L] nicht

Wir haben Regeln zur Einhaltung des Kinderschutzes fiir die Nutzung von
Schulrdumen durch Dritte.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Es gibt keine alleinige Nutzung der Schulrdume durch Dritte, bei Vortragen bzw.
Workshops durch schulfremde Vortragende sind Lehrpersonen anwesend

MaBnahmen bestehen

L] ganzlich L] teilweise [®] nicht

Bitte ergénzen Sie ab hier allféllige weitere bestehende MaBBnahmen.

Kinderschutzkonzept am Schulstandort
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2.4 Schulveranstaltungen, schulbezogene
Veranstaltungen, Nachtigungen und Internate

Wir achten darauf, dass die Privatsphére respektiert wird.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

Es werden keine Schulveranstaltungen durchgefuhrt bei der es besonderer Privatsphére
bedirfe (zB. Nachtigungen/Internat)

MaBnahmen bestehen
L] ganzlich L] teilweise [®] nicht

Wir haben MaBBnahmen zur Sicherheit der Schiilerinnen und Schiiler bei Schul-
veranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen, Ubernachtungen und in Inter-
naten in Bezug auf Prévention und Umgang mit Gewalt, Missbrauch, Mobbing und
Diskriminierung.

Bestehende MaBBnahmen (Eintragung fakultativ)

im Rahmen der Schul-/Hausordnung

MaBnahmen bestehen
[®] ganzlich L teilweise L] nicht

Bitte ergdnzen Sie ab hier allféllige weitere bestehende MaBnahmen.
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3 Risikoanalyse am
Schulstandort

Mit der Risikoanalyse machen wir uns die Rahmenbedingungen unserer Schule,
die Situation im &rtlichen Umfeld, die Zugénglichkeit des Schulgeléndes

und -gebéaudes, die Gefahren durch die Nutzung digitaler Kommunikation

und digitaler Endgeréte sowie Erfahrungen an der Schule bewusst. Das
Entwicklungsteam nutzt dieses Instrument, um sich die Gefahrenpotenziale
und Gelegenheitsstrukturen in der Schule zu vergegenwartigen. Die Risiko-

analyse bildet die Grundlage fiir die im n&chsten Kapitel auszuarbeitenden
MaBnahmen.

Bei der Evaluierung nach spétestens drei Jahren wird tiberpriift, ob die
bekannten Risiken mit den gesetzten MaBnahmen minimiert werden kénnen

und ob sich die Risikolage fiir den Standort veréndert hat.

Wie wurde die Risikoanalyse durchgefiihrt?

Einschatzung durch Lehrpersonen mit langjéhriger Erfahrung am Schulstandort
und durch Gesprache mit Schiiler*innen

3.1 Sensibilisierung und Pravention

Wie setzt sich unsere Schiilerinnen- und Schiilerschaft zusammen? (z.B. Alter,
Behinderungen, besondere Vulnerabilitdten, sprachliche Einschréankungen)

Risiken und Anmerkungen

Alter grof3teils zw. 15 - 19 Jahre, Gberwiegend mannlich mit Migrationshintergrund,
Versténdnis der Unterrichtssprache ist grof3teils gegeben.

Risiken: Ethnische Konflikte, Patriarchale Systeme, Diversitatskonflikte,

Risikoeinschatzung

[] gering [®] mittel [] hoch

Kinderschutzkonzept am Schulstandort

15



16

Wie setzt sich unsere Lehrerinnen- und Lehrerschaft zusammen?
(z.B. Ausbildung, Geschlechterparitét)

Risiken und Anmerkungen

Geschlechterparitat: 5w, 32m, Verhéltnis ca. 1 : 6 (Stand SJ 2024/25)
Ausbildung: alle zumindest Lehramt fuir BS bzw. noch in Ausbildung

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch

Welche anderen Personen sind regelmaBig am Schulleben beteiligt?
(z.B. Tagesbetreuung, Musikschule, persénliche Assistenz, Unterstiitzungs-
personal, Hausreinigung)

Risiken und Anmerkungen

Hausverwaltung (MA56)
Hausreinigung (extern)
Schulsozialarbeit (KUS)

Risikoeinschatzung

(o] gering L] mittel L] hoch

Wo ergeben sich aufgrund unserer Schulform, Schulorganisation und Lehrfécher-
verteilung besondere Risiken? (z.B. Internate, sonderpddagogische Einrichtungen,
Werkstéattenunterricht, Geschlechterparitat in der Schiilerinnen- und Schiiler-
schaft)

Risiken und Anmerkungen

geringe KlassengroRe,
Verhaltnis Schiilerin zu Schiiler (oft nur 1 Schilerin in einer Klasse)
Korperliche Nahe zwischen L und S im Labor bzw. Werkstéatte

Risikoeinschatzung
L] gering (o] mittel L] hoch
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Welche Risiken fiir Mobbing, Diskriminierung, Verédchtlichmachung, Ausgrenzung
und andere Formen physischer und psychischer Gewalt erkennen wir am Schul-
standort?

Risiken und Anmerkungen

starke Nutzung von sozialen Medien im Privatbereich,
Spannungen aufgrund unterschiedlicher religioser und kultureller Aspekte sowie
ausbildungsspezifischer Rahmenbedingungen

Risikoeinschatzung
[] gering [®] mittel [] hoch

Wie werden alle am Schulleben beteiligten Personen liber Verhaltensregeln und
ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen
informiert? (z.B. Verhaltensvereinbarungen, Schul-/Klassenregeln)

Risiken und Anmerkungen

Schiller*innen: Hausordnung wird bei Schuleintritt durch KV besprochen und
Kenntnisnahme dokumentiert,
BAG (im PB Unterricht)

Risikoeinschatzung

[®] gering [] mittel [] hoch

Wie informieren wir (neue) Lehrpersonen und sonstige Bedienstete liber MaB3-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen? (z.B. Verhaltenskodex)

Risiken und Anmerkungen

informell durch Direktion, Mentoring

Risikoeinschatzung
[®] gering (] mittel [] hoch

Kinderschutzkonzept am Schulstandort
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Wie informieren wir unsere externen Partnerinnen und Partner liber MaBBhahmen
im Kinderschutz? (z.B. Hort, eingemietete Musikschule, Fahrtendienste, Vereine,
Lesepatinnen und Lesepaten)

Risiken und Anmerkungen

keine externen Partner

Risikoeinschatzung
[] gering [] mittel [] hoch

Kommen schulexterne Personen am Schulstandort (alleine) mit Schiilerinnen und
Schiilern in direkten Kontakt, und welche Risiken kénnen sich daraus ergeben?
(z.B. Instrumentalunterricht, Sportvereine, Schachklub)

Risiken und Anmerkungen

Personal der Hausreinigung

Risikoeinsch&atzung

[®] gering [] mittel [] hoch

Wo ergeben sich aufgrund von Eins-zu-eins-Situationen besondere Risiken?
(z.B. persénliche Assistenz, Gespréche und Beratungen mit Schiilerin/Schiiler,
EinzelférdermaBnahmen)

Risiken und Anmerkungen

Einzelgesprache zwischen Lehrperson und Schiller*in, Einzelpriifungen, Klassen mit
geringer Schiler*innenzahl

Risikoeinschatzung
[e] gering (] mittel ] hoch
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In welcher Form kénnen Macht- und Abh&ngigkeitsverhéltnisse bestehen?
(z.B. Drohungen/Erpressungen zwischen Schiilerinnen/Schiilern, von schulischem
Personal gegeniiber Kindern/Jugendlichen)

Risiken und Anmerkungen

Prifungssituationen/Beurteilungen generell (L-S aber auch S-L)

Risikoeinschatzung
[®] gering [] mittel ] hoch

Wie sichtbar ist die einzelne Mitarbeiterin, der einzelne Mitarbeiter mit
ihrer/seiner Arbeit fiir die Kolleginnen und Kollegen? (z.B. abgeschiedene Raume,
Eins-zu-eins-Kommunikation)

Risiken und Anmerkungen

groltenteils sichtbar da Klassenttren meistens offen stehen (Schulkultur),

gemeinsame Lehrer*innenzimmer

Ausnahme: Beratunslehrer*innenzimmer (bei vertraulichen Gespréchen ist die Ture auf
Wunsch der Schiiler*innen geschlossen)

Risikoeinschatzung

[®] gering [] mittel [] hoch

Gibt es eine Gesprachskultur am Schulstandort, welche das Ansprechen von
Gefdhrdungen des Kinderschutzes aktiv beférdert?

Risiken und Anmerkungen

regelméalige Gesprache der Beratungslehrer in den Klassen,
Gesprache der Klassenvorstande mit den Schiler*innen

Risikoeinschatzung
[®] gering (] mittel 1 hoch

Kinderschutzkonzept am Schulstandort
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Gibt es fiir Schiilerinnen oder Schiiler an dieser Schule Ansprechpersonen und

Hilfe? (z.B. Vertrauenslehrkrifte, Peers, Kummerkasten, Informationsaushang)
Risiken und Anmerkungen

Beratungslehrer, Schulpsychologie, Direktion, Klassenvorstand, Schulsozialarbeit (KUS),
Kummerbox (in Beschaffung)

Risikoeinschatzung

(] gering L] mittel L] hoch

Bitte ergénzen Sie ab hier allfillige weitere Risiken.
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3.2 (Digitale) Kommunikation und Datenschutz

Welche Dienste nutzen wir fiir die digitale Kommunikation mit Erziehungsbe-
rechtigten sowie Schiilerinnen und Schiilern? (z.B. SchoolFox, Bildungsportal,
WebUntis, Messengerdienste)

Risiken und Anmerkungen

LMS, WebUntis, Outlook (Office365)

Risikoeinschatzung
[] gering L] mittel L] hoch

Gibt es Eins-zu-eins-Kontakte zwischen schulischem Personal und Schiilerinnen
und Schiilern iiber soziale Medien und andere digitale Kommunikationsplatt-
formen und Kommunikationsmittel? (z.B. Nachfrage zu Unterrichtsinhalten,
Feedback zu Hausaufgaben oder Leistungsfeststellungen)

Risiken und Anmerkungen

nur in seltenen Ausnahmeféllen (z.B. Nachfrage bei l&ngerer Abwesenheit) und ggf. im
Distancelearning

Risikoeinschatzung

[®] gering L] mittel L] hoch

Welche Bilder von Schiilerinnen und Schiilern veréffentlichen wir auf Websites,
in sozialen Medien oder Printpublikationen? (z.B. Schulwebsite, Social Media,
Jahresberichte, Schulzeitung)

Risiken und Anmerkungen

Schulwebsite (Fotos von Schulveranstaltungen)

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch
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K&nnen Schiilerinnen und Schiiler bei Nutzung von digitalen Endgeréten,
die von der Schule bereitgestellt werden, auf unerwiinschte Inhalte zugreifen? (z.B.
Einschrankung von Suchergebnissen in Suchmaschinen, Datensicherheit, Firewall)

Risiken und Anmerkungen

Nein, Einschrdnkungen durch MAO1

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch

Bitte ergénzen Sie ab hier allfillige weitere Risiken.
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3.3 Raumlichkeiten, Infrastruktur und ortliches Umfeld

Welche Méglichkeiten bestehen fiir den Zugang zur Schule? (z.B. Haupt- und
Nebeneingédnge, Zugénge zu Sportstatten und Freigeldnde, Einfahrtméglichkeit
mit KFZ)

Risiken und Anmerkungen

Haupteingang und Hofeinfahrt (Apollogasse) wéhrend der Unterrichtszeit offen,
Nebeneingang (Zieglergasse) fallweise fir PTS gedffnet und als Notausgang vorgesehen

Risikoeinschatzung

[®] gering mittel hoch

Welche Wege und Mittel nutzen Schiilerinnen und Schiiler, um zur Schule zu
kommen und kénnen sich daraus Risiken ergeben? (z.B. Fahrtendienste, Fahrpléne
6ffentliche Verkehrsmittel, unbeleuchtete Wege)

Risiken und Anmerkungen

private KFZ, Fahrrader (allgemeines Risiko durch Unfalle)
Offentliche Verkehrsmittel (allgemeines Risiko wie auflauern, verfolgen, bedrohen, etc.)

Risikoeinschatzung

[®] gering mittel hoch

Wo sind Schiilerinnen und Schiiler in R&dumlichkeiten unbeaufsichtigt?
(z.B. Sanitdranlagen, Bibliotheken und allgemein zug&ngliche Bereiche)

Risiken und Anmerkungen

WC, Klassenrdume wéhrend der Pause, Gange, Hof, Terrasse (mit Ausnahme der
Sanitérraumlichkeiten sind jedoch alle Bereich jederzeit einsehbar)

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch
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Gibt es abgeschiedene und schwer einsehbare Bereiche und R&ume?
(z.B. Keller, Abstellrdume, Lager, entlegene Bereiche im Freigelédnde)

Risiken und Anmerkungen

Stiegenbereich im Keller, Werkstattenbereich im Erdgeschol3, nicht benutzte Klassen in
Randbereichen und an wenig frequentierten Tagen

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch

Werden Schulrdumlichkeiten durch Dritte genutzt? (z.B. Sportvereine, Mehrfach-
nutzung durch den Schulerhalter)

Risiken und Anmerkungen

Keine Nutzung wahrend der Unterrichtszeit

Risikoeinschatzung

[®] gering L] mittel L] hoch

Wie sind die Sanitér- und Garderobenrdume gestaltet?
(z.B. Sichtschutz von auf3en)

Risiken und Anmerkungen

Garderobekasten in den Stockwerken sind einsehbar,
WC-Kabinen mit verschlieBbaren Tiren

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch
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Wo finden schuldrztliche Untersuchungen, Beratungen und
Eins-zu-eins-Gespréche statt?

Risiken und Anmerkungen

Gespréche/Beratungen in den Klassen, Gangen bzw. Beratungslehrerzimmer,
schul&rztliche Untersuchungen finden nicht statt

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch

Welche Rdume werden im Rahmen der Tagesbetreuung und
betreuter Lernzeiten genutzt?

Risiken und Anmerkungen

Kein Tagesbetreuung und betreute Lernzeit

Risikoeinschatzung

L] gering L] mittel L] hoch

Bitte ergénzen Sie ab hier allféllige weitere Risiken.
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3.4 Schulveranstaltungen, schulbezogene Veranstaltungen,
Nachtigungen und Internate

Welche Personen sind an Schulveranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen,
N&chtigungen und in Internaten beteiligt? (z. B. Assistenz, Verein, Personal bei
Ein- und Anmietungen)

Risiken und Anmerkungen

Schulveranstaltungen finden nur im Rahmen der normalen Unterrichtszeit von den
unterrichtenden Lehrpersonen statt.

Risikoeinschatzung
[®] gering L] mittel L] hoch

Wie wird die Privatsphére von Schiilerinnen und Schiilern bei Schulveranstal-
tungen, schulbezogenen Veranstaltungen, Ubernachtungen und in Internaten
respektiert? (z.B. Geschlechterparitit, Anklopfen vor dem Eintreten in Zimmer)

Risiken und Anmerkungen

Risikoeinsch&atzung

L] gering L] mittel L] hoch

Gibt es Eins-zu-eins-Kontakte zwischen schulischem Personal bzw. sonstigen Per-
sonen (z.B. im Rahmen der individuellen Berufsorientierung, bei Unterbringung in
Gastfamilien, externe Begleitpersonen, Museumsp&adagoginnen und Museumspéd-
agogen, Schilehrerinnen und Schilehrer) und Schiilerinnen bzw. Schiilern?

Risiken und Anmerkungen

nein

Risikoeinschatzung
L] gering L] mittel L] hoch
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Welche besonderen Vertrauensverhéltnisse entstehen im Rahmen der Tatigkeit

bei Schulveranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen, Ubernachtungen und

in Internaten?

Risiken und Anmerkungen

keine

Risikoeinschatzung

L] gering L] mittel

[ hoch

Bitte ergénzen Sie ab hier allfillige weitere Risiken.
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4 Schulspezifische Mal3-
nahmen zum Kinderschutz

Diese MaBnahmen zum Kinderschutz wurden an unserem Standort partizipativ
entwickelt und werden entsprechend umgesetzt. Sie enthalten Verhaltens-
regeln zur Vermeidung potenzieller Gefahrensituationen. Im Fokus steht dabei
die Kommunikation zwischen Erwachsenen und Schiilerinnen und Schiilern. Die
Verhaltensregeln wirken gegen Mobbing, Diskriminierung, Veréachtlichmachung,
Ausgrenzung und andere Formen von Gewalt. Dartiber hinaus gibt es Rege-
lungen fiir den Umgang mit méglichen Fallen von physischer, psychischer oder
sexualisierter Gewalt. Es geht nicht darum, jedes Naheverhaltnis zu vermei-
den. Vielmehr ist das Ziel, eine wertschatzende Umgangskultur zu etablieren,
die die personlichen Grenzen aller am Schulleben beteiligten Personen ernst

nimmt und respektiert.

Wir gehen von der unten stehenden Liste méglicher MaBnahmen aus und

adaptieren diese fiir unseren Schulstandort.

Bei der Evaluierung nach spétestens drei Jahren tiberprifen wir, wie die MaB-

nahmen umgesetzt wurden und welche Anpassungen erforderlich sind.

4.1 Sensibilisierung und Pravention
PraventionsmafBnahmen

Wir setzen MaBBnahmen gegen Mobbing, Diskriminierung, Verdchtlichmachung,
Ausgrenzung und andere Formen physischer und psychischer Gewalt (z.B. Haus-
ordnung, Workshops, Verhaltensvereinbarung).

Umsetzung am Standort

Umgang zwischen Schiiler*innen wird in der Hausordnung (Verhaltensvereinbarung)
vereinbart und nachweislich zur Kenntnis genommen
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Wir achten auf Anzeichen méglicher Gefdhrdungen des Kinderschutzes,
dokumentieren diese und beraten weitere Schritte mit dem Kinderschutzteam.

Umsetzung am Standort

Dokumentation von Verhaltensaufélligkeiten und Konfliktsituationen

Alle Personen, die im Rahmen der Schule im regelm&Bigen Austausch mit
Schiilerinnen und Schiilern stehen, haben den Verhaltenskodex (siehe Anhang)
unterzeichnet (z.B. Lehrpersonen, Buffetkréafte, Tagesbetreuung, Lesepatinnen
und Lesepaten, Trainerinnen und Trainer).

Umsetzung am Standort

Lehrpersonen

Bei der Entwicklung des Kinderschutzkonzepts wird Erziehungsberechtigten
sowie Schiilerinnen und Schiilern die Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben.

Umsetzung am Standort

Stellungnahme der Lehrgangssprecher*innen,
IQES Fragebogen fir alle Schuler*innen

Das Kinderschutzkonzept ist an alle Schulpartnerinnen und Schulpartner
kommuniziert.

Umsetzung am Standort

Homepage

Das Kinderschutzteam ist etabliert, und die Kontaktmdglichkeiten sind
schulintern fiir alle Schulpartnerinnen und Schulpartner kommuniziert.

Umsetzung am Standort

Anschlag bei der Direktion und vor dem Beratungslehrerzimmer,
LMS
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Wir stellen sicher, dass Lehrpersonen am Schulstandort Fortbildungen zum
Thema Kinderschutz absolvieren kdnnen.

Umsetzung am Standort

Fortbildungsangebote PH Wien

Externe Partnerinnen und Partner werden auf die Einhaltung von Kinderschutz-
maBnahmen liberpriift (z.B. eigene Kinderschutzkonzepte von Angeboten der
Tagesbetreuung, Musikschule, Fahrtendienste).

Umsetzung am Standort

Keine externen Partner*innen am Schulstandort

Die Hausordnung enthélt zumindest drei auf ihre Umsetzung liberpriifbare
MaBnahmen zur Anwendung des Verhaltenskodex.

Umsetzung am Standort

1) offene Tiren jedenfalls wéahrend der Pausen
2) keine Eins-zu eins-Situation L/S im Aufzug
3) keine Schimpf- u. Kosenamen, angemessene Gesprachsdistanz

Wir achten darauf, dass keine missbrauchlichen Macht- und
Abhé&ngigkeitsverhéltnisse entstehen (z.B. durch besondere Vertrauensver-
héltnisse, Privilegien, Geheimnisse).

Umsetzung am Standort

offene Kommunikation

Wir achten auf ein professionelles Verhéltnis von Nahe und Distanz zu Schiilerin-
nen und Schiilern, z.B. bei individueller Anleitung im Unterricht, bei der Bewegung
im Klassenraum, bei der gemeinsamen Nutzung von Verkehrsmitteln oder bei
persénlichen Gespréchen und Bemerkungen (keine Kosenamen und Schimpfwérter).

Umsetzung am Standort

respektvoller Umgang untereinander (Hausordnung)
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Wir erklédren erforderlichen Kérperkontakt vorab und verdeutlichen den Zweck
(z.B. im Sportunterricht beim Sichern, Anleiten oder Korrigieren).

Umsetzung am Standort

Kérperkontakt nur in Absprache mit der jeweiligen Person (z.B. Fiihren der Hand beim
Schweil3en)

Wir achten darauf, Kérperkontakt nicht gegen den Willen von Schiilerinnen
bzw. Schiilern zu initiieren (z.B. beim Trésten von jlingeren Kindern, bei
pflegerischen Handlungen und HygienemaBnahmen bei Schiilerinnen und
Schiilern mit Behinderungen).

Umsetzung am Standort

Kérperkontakt nur in Absprache mit der jeweiligen Person

Die Berilihrung bestimmter Kérperbereiche wie des Genitalbereichs, der Brust,
des Oberschenkels, des Gesichts, des Bauchs, des GesaBes und der Haare

ist stets tabu (ausgenommen Erste Hilfe, unmittelbare Geféhrdung, Hygiene-
maBnahmen und pflegerische Handlungen gemaB § 50a Arztegesetz und

§ 66b Schulunterrichtsgesetz bei Schiilerinnen und Schiilern mit chronischen
Erkrankungen bzw. Behinderungen).

Umsetzung am Standort

professionelle Distanz wird gewahrt

Bei Beriihrungen, die von Schiilerinnen bzw. Schiilern ausgehen, setzen wir
persénliche Grenzen und kommunizieren diese klar.

Umsetzung am Standort

professionelle Distanz wird gewahrt
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Wir setzen Konsequenzen in Féllen von Gewalt, Missbrauch, Mobbing und
Diskriminierung.
Umsetzung am Standort

Gesprache mit Schiller*innen, Klassenvorstand, Direktion, Lehrbetrieb, Beratungslehrer,
Schulpsychologie

Bitte ergénzen Sie ab hier allfdllige weitere MaBnahmen.
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4.2 (Digitale) Kommunikation und Datenschutz
PraventionsmafBnahmen

Wir haben Verhaltensregeln fiir diskriminierungs- und gewaltfreie Sprache und
setzen diese im schulischen Leben um.

Umsetzung am Standort

sprachlicher Umgang in der Schulordnung geregelt

Wir nutzen ausschlieBlich DSGVO-konforme Messengerdienste fiir die Kom-
munikation zwischen Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten, Schiilerinnen und
Schiilern bzw. anderen regelm&Big am Schulleben beteiligten Personen

(z.B. WebUntis, Schoolfox, Bildungsportal).

Umsetzung am Standort

WebUntis, LMS

Wir haben Richtlinien fiir den Umgang mit Bildern und Videos (z.B. bei der Verdf-
fentlichung auf Homepages und in Social Media, beim Versenden untereinander).

Umsetzung am Standort

Verhaltensvereinbarung (Hausordnung)

Wir haben Einversténdniserklarungen von Erziehungsberechtigten bzw. Schiilerin-
nen und Schiilern fiir die Nutzung von Bildern und Fotos.

Umsetzung am Standort

ja

Kinderschutzkonzept am Schulstandort

33



34

Wir haben Richtlinien fiir die Nutzung von digitalen Medien und sozialen Netz-
werken, die auch die Kontakte zwischen Lehrpersonen sowie Schiilerinnen und
Schiilern bzw. von Schiilerinnen und Schiilern untereinander regeln.

Umsetzung am Standort

Verhaltensvereinbarung (Hausordnung)

In der Kommunikation mit den Schiilerinnen und Schiilern ist besonders auf einen
professionellen und respektvollen Umgang zu achten (z.B. kein Teilen intimer
persénlicher Erfahrungen, sensibler Umgang mit privaten Informationen der
Schiilerinnen und Schiiler, keine Verwendung von Schimpf- und Kosenamen).

Umsetzung am Standort

Verhaltensvereinbarung (Hausordnung)

Bitte ergénzen Sie ab hier allféllige weitere MaBnahmen.
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4.3 Raumlichkeiten, Infrastruktur und ortliches Umfeld

PraventionsmafBnahmen

Wir haben den Zugang zur Schule geregelt (z.B. Tiiren nach Méglichkeit ver-

sperren, gesonderte Zugénge fiir eingemietete Vereine, Hausbetreuung zur
Kontrolle einsetzen).

Umsetzung am Standort

bisher keine Notwenigkeit, Umsetzung eines kontrollierten Zutritts nur mit grofem
Aufwand mdglich (Lehrpersonen besitzen keinen Eingangsschlissel, Hauspersonal
(Portier) im benétigtem Ausmald nicht vorhanden, ...) > MA56

Wir haben Verhaltensregeln fiir die Nutzung der Schulrdumlichkeiten festgelegt
und allen Beteiligten kommuniziert.

Umsetzung am Standort

Schul-/Hausordnung (u.a. keine Eins-zu-Eins-Situationen in geschlossenen Raumen,
Aufziigen bzw. bei Prifungen

Wir haben die Organisation der Gangaufsicht klar geregelt.
Umsetzung am Standort

Gangaufsicht bisher nicht notig (aufgrund von Raumanordnung und Aufteilung der
Lehrer*innenzimmer sind Lehrpersonen jederzeit prasent)

Wir haben Regelungen fiir die Nutzung von Sanitdranlagen und Umkleiderdumen.
Umsetzung am Standort

geschlechtergetrennte Raumlichkeiten

Wir bieten sichere Orte, an denen Schiilerinnen und Schiiler unter sich sein
kénnen (z.B. Aufenthaltsrdume).

Umsetzung am Standort

KUS Sozialarbeit (Apollotempel)
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Wir haben einen klaren Umgang mit hausfremden Personen (z.B. vorherige

Anmeldung bzw. Terminvereinbarung, kein Betreten von Klassen ohne Begleitung
durch Lehrpersonen).

Umsetzung am Standort

Meldepflicht von hausfremdem Personal in der Direktion

Bitte ergénzen Sie ab hier allfdllige weitere MaBnahmen.
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4.4 Schulveranstaltungen, schulbezogene Veranstaltungen,
Nachtigungen und Internate

PraventionsmafBnahmen

Bei Schulveranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen, Ubernachtungen und
in Internaten setzen wir MaBnahmen gegen Gewalt, Missbrauch, Mobbing und
Diskriminierung und kommunizieren diese an alle beteiligten Personen.

Umsetzung am Standort

Schulveranstaltungen finden nur im Rahmen der normalen Unterrichtszeit von den
unterrichtenden Lehrpersonen statt. Dabei gilt die Schul-/Hausordnung.

Wir achten darauf, dass die Privatsphére von Schiilerinnen und Schiilern
respektiert wird.

Umsetzung am Standort

Wir haben Reglungen fiir den Eins-zu-eins-Kontakt zwischen schulischem
Personal und Schiilerinnen und Schiilern.

Umsetzung am Standort

Wir achten besonders auf ein professionelles Verhéltnis von Ndhe und Distanz
(z.B. keine privaten Besuche in Zimmern der Schiilerinnen und Schiiler oder
umgekehrt, vertrauliche Selfies).

Umsetzung am Standort
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Wir beziehen Schiilerinnen und Schiiler in die Planung und Gestaltung von
mehrtégigen Schulveranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen und Inter-

natsregeln mit ein (z.B. bei der Zimmereinteilung, der Vereinbarung von Regeln
fir die Freizeit).

Umsetzung am Standort

Wir geben Schiilerinnen und Schiilern und anderen Beteiligten nach mehrtéagigen

Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen die Gelegenheit zur
Reflexion iliber die Sicherheit.

Umsetzung am Standort

Bitte ergénzen Sie ab hier allféllige weitere MaBnahmen.
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5 Organisation im
Interventionsfall

Im Verdachtsfall erfolgt die Orientierung an dem unten beschriebenen Ablauf-
schema. Anhand des ,Sorgenbarometers” (siehe Anhang) wird die Risikoein-
schatzung durchgefiihrt. Bei kritischen Wahrnehmungen, die auf eine Gefshr-
dung von Schiilerinnen und Schiilern hinweisen, muss das ,Beobachtungsblatt*
(sieche Anhang) zur Dokumentation von Auffélligkeiten herangezogen werden.
Wurde man selbst Zeugin oder Zeuge von Gewalthandlungen oder hat
glaubhafte Berichte (z.B. miindlicher Bericht, Video) erhalten und liegt
damit der Verdacht auf eine akute oder massive Gefdhrdung vor, ist die

Polizei zu informieren.
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Ablaufschema im Verdachtsfall
(vgl. §§ 12-14 der Schulordnung 2024)

Sorge um eine Schiilerin oder einen Schiiler — Verdachtsmomente Uiberpriifen

1. Wenn Sie Beobachtungen machen, die auf eine Gefédhrdung aufgrund physischer, psychischer oder sexualisierter

Gewalt gegen eine Schilerin oder einen Schiiler hinweisen, halten Sie Ihre Wahrnehmungen im Beobachtungsblatt

fest.

2. Tauschen Sie sich mit dem Kinderschutzteam iiber Beobachtungen aus und Gibergeben Sie |hre Beobachtungsblatter.

Lassen Sie dabei keine falsche Loyalitat gegeniiber Kolleginnen und Kollegen walten.

!

L

Verdacht bleibt vage/ Verdacht konkretisiert sich

bestatigt sich nicht

* Meldung an Kinderschutzteam und Schulleitung

« Sensibel bleiben, mit Kind in « Einbeziehung der Betroffenen (Kl&rung des Sachverhalts)
Kontakt bleiben (beobachten +  Festlegung weiterer MaBnahmen (ggf. Beratung mit der
und dokumentieren) Rechtsabteilung der Schulbehérde bzw. mit der Kinder- und

*  PraventivmaBnahmen in Jugendhilfe/Kinderschutzeinrichtung)
der Klasse setzen +  Schriftliche Dokumentation der Ergebnisse

(z.B. Workshops, ...)
* Beratung anbieten

(Schulpsychologie, ...)

!

Wichtige Unterlagen:

EE Formular zur Gefdhrdungsmeldung an die
L2
-k Kinder- und Jugendhilfe: www.gewaltinfo.at/

TN M1 o cht/mitteilungspflicht-an-die-kinder-und-

jugendhilfe

Einen detaillierten Notfall- und Interven-
tionsplan finden Sie auch in der Broschiire

Achtsame Schule — Leitfaden zur strukturellen

" Pravention von sexueller Gewalt (Selbstlaut
2020, ab S. 71).

Geféhrdungsmeldung / Anzeige

+ Information der Betroffenen

+ evtl. Einbeziehung der Erziehungsberechtigten
(Loyalitatskonflikt bedenken!)

+ Gefdhrdungsmeldung abgeben

* Information Uber gesetzte Schritte an SQM

* Unterstiitzungsangebote fiir das betroffene
Kind und méglicherweise mitwissende Kinder
und Jugendliche veranlassen (z.B. Schulpsycho-

logie Krisenteam, Beratung)



https://www.gewaltinfo.at/recht/mitteilungspflicht-an-die-kinder-und-jugendhilfe
https://www.gewaltinfo.at/recht/mitteilungspflicht-an-die-kinder-und-jugendhilfe
https://www.gewaltinfo.at/recht/mitteilungspflicht-an-die-kinder-und-jugendhilfe
https://selbstlaut.org/wp-content/uploads/SL-Achtsame-Schule-korr_2023_WEB.pdf
https://selbstlaut.org/wp-content/uploads/SL-Achtsame-Schule-korr_2023_WEB.pdf

Ansprechpersonen Kinderschutz

Das Kinderschutzteam

(mind. zwei Personen)

Name

Sigrid Barner

Michael Reithner

Thomas Brandner

Kontakt

sigrid.barner@bs-mfe.at

michael.reithner@bs-mfe.at

thomas.brandner@bs-mfe.at

Schulbehérden

Schulqualitdtsmanagement
Zusténdige/r SQM (lhr SQM) Kontakt

Ing. Oliver Schleicher oliver.schleicher@bildung-wien.gv.at

Bildungsdirektion, Schulpsychologie und schul&rztlicher Dienst

lhre Ansprechperson Kontakt

Mag. Evelyn Redtenbacher evelyn.redtenbacher@bildung-wien.gv.at

Kinderschutzstelle in der Bildungsdirektion

lhre Ansprechperson Kontakt



Externe Expertinnen und Experten - Kontaktadressen

Kinder und Jugendhilfe
Kontakt

MA11: Tel. 01/4000-8011
Email: post@mall.wien.gv.at

Kinder und Jugendanwaltschaft
Kontakt

Tel. 01/7077000

Email: post@jugendanwalt.wien.gv.at

Sicherheitsbeauftragte der Polizei
Kontakt

Polizeiinspektion Kandlgasse
Tel. 01/31310-22356

Rolle /Expertise

Rolle /Expertise

Rolle /Expertise



Anhang

Hier finden Sie den Verhaltenskodex, die Vorlage fiir das Beobachtungsblatt zur Doku-
mentation von Auffalligkeiten und das Sorgenbarometer, das bei der Risikoeinschatzung
hilft. Auch den Link zum Formular ,Mitteilung an die Kinder- und Jugendbhilfe bei Verdacht
der Kindeswohlgeféhrdung” finden Sie hier.

Der Verhaltenskodex (gem&B § 3 und Anlage A der Schulordnung 2024) ist von allen
Personen zu unterzeichnen, die regelméBig Kontakt mit Schiilerinnen und Schilern
haben. Das betrifft neben Lehrpersonen sowie Betreuerinnen und Betreuern im Rahmen
der Tagesbetreuung auch Personen wie Lesepatinnen und Lesepaten, psychosoziales
Unterstitzungspersonal (Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, schulérztlicher Dienst
u.d.), Trainerinnen und Trainer, wenn sie alleine mit Schilerinnen und Schiilern arbeiten
sowie Personal externer Anbieterinnen und Anbieter wie z.B. von Musikschulen oder
Sportvereinen. Personen, die nicht oder lediglich in Begleitung von Lehrpersonen mit
Schilerinnen und Schiilern tétig sind, miissen den Verhaltenskodex nicht unterzeichnen
(z.B. Handwerkerinnen und Handwerker, Erziehungsberechtigte, Zahngesundheitsbe-
raterinnen und Zahngesundheitsberater, Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher,
externe Expertinnen und Experten u.&.). Im Rahmen von Schulveranstaltungen und
schulbezogenen Veranstaltungen gilt der Verhaltenskodex ebenfalls nur fir Personen,

die alleine mit Schiilerinnen und Schiilern arbeiten.

Das Beobachtungsblatt (siche Anhang) dient der Dokumentation von Auffélligkeiten,
die auf eine Gefdhrdung von Schiilerinnen und Schiilern hinweisen kdnnen (§ 12 Schul-
ordnung 2024). Das schulische Personal ist angehalten, das Beobachtungsblatt zu
verwenden. Notieren Sie, wann Sie welche Beobachtung gemacht haben und welche
Sorgen Sie haben. Achten Sie darauf, dass das Beobachtungsblatt sorgsam verwahrt
wird und nur berechtigten Personen zur Kenntnis gebracht wird (§ 14 Abs. 2 und 3 Schul-
ordnung 2024). Das Beobachtungsblatt ist eine Grundlage fiir die Abstimmung mit dem
Kinderschutzteam bei der Frage, ob sich der Verdacht einer Gefdhrdung erhértet. Wenn
eine Gefdhrdung als wahrscheinlich betrachtet wird, so sind das Kinderschutzteam,
die Schulleitung und die Schulbeh&rde sowie die Schulpsychologie zu informieren (§ 14
Abs. 2 Schulordnung 2024).

Das ,Sorgenbarometer (siche Anhang) unterstiitzt bei der Einschdtzung von Gefdhrdun-
gen. Das sind etwa Verdnderungen des Verhaltens, kérperliche oder psychische Symptome,

die auf das Erleben von physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt hindeuten.

Das Formular ,Mitteilung an die Kinder und Jugendhilfe bei Verdacht der Kindeswohl-
gefdhrdung” dient der Gefdhrdungsmeldung an die zusténdigen Behérden. Es unterstitzt
Sie dabei, lhrer Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe nachzukommen. Sie

finden es online unter Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe — Gewaltinfo
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Verhaltenskodex

(BGBI. Il Nr. 126/2024, Anlage A)

Schulen sind Lern- und Lebensrdume, in denen Schilerinnen und Schiler sich
angenommen und sicher fiihlen und in denen die Entfaltung ihrer Persénlichkeit und

ihrer Begabungen unterstitzt wird.

Die Schiilerinnen und Schiler werden in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen
Personlichkeiten geférdert und sollen bestérkt werden, fir ihre Rechte auf kérperliche

und seelische Unversehrtheit einzutreten.

Name der Schule

Berufsschule fiir Maschinen-, Fertigungstechnik und Elektronik
Apollogasse 1, 1070 Wien

Alle am Schulleben Beteiligten, das sind Schiilerinnen und Schiiler, Lehrpersonen und

sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule sowie die Erziehungsberechtigten,

« verstehen sich als Mitglieder einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft,

+ achten und respektieren die Persénlichkeit und Wiirde der anderen und

« pflegen einen von gegenseitiger Wertschatzung, von Respekt und wechsel-
seitigem Vertrauen gepragten Umgang,

* gehen achtsam und verantwortungsbewusst mit N&dhe und Distanz um,

+ respektieren die persénlichen Grenzen anderer und unterlassen verbale oder
nonverbale Verhaltensweisen, die die Wiirde anderer verletzen,

* nehmen jede Form persénlicher Grenzverletzung bewusst wahr und reagieren
angemessen zum Schutz der Schiilerinnen und Schiiler und

+ unterbinden diskriminierendes, gewalttatiges und sexistisches Verhalten in Wort,
Schrift oder Tat.

Name

Datum und Unterschrift



Beobachtungsblatt Kinderschutz

Verfasserin oder Verfasser und Rolle:

Name der Schiilerin oder des Schiilers:

Datum/Uhrzeit Beobachtung (z.B. Verletzungen, emotionale und soziale Auffilligkeiten, Gefdhrdungseinschatzung
Anzeichen im Leistungsbereich, AuBerungen von (Mit-)Schiilerin (gering/mittel/hoch)
oder (Mit-)Schiiler)




Beobachten und Beraten im 4-Augen-Prinzip

Sich selbst Hilfe holen

Abbildung: Sorgenbarometer

© die méwe 2024

Sorgenbarometer

Hohe Risiken

Aufgrund schwerer psycho-
sozialer Risikofaktoren* und
akuter Sorgen besteht unmittel-
barer Handlungsbedarf in

verbindlichem Rahmen.

Mittlere Risiken

Schwere psychosoziale Risiko-
faktoren* und Sorgen sind klar
erkennbar und/oder werden von
den Kindern geduBert. Mégliche
Geféhrdung kann durch interne
Handlungen und freiwillige
MaBnahmen abgewendet

werden.

Geringe Risiken

Psychosoziale Risikofaktoren* und
Sorgen sind erkennbar.

Es ist aber aktuell keine
unmittelbar gefdhrdende Aus-
wirkung auf das Kindeswohl, die
psychosoziale Gesundheit und
das Wohlbefinden sichtbar.

Handlungen setzen

* Im Akutfall Hilfe alarmieren
(Rettung, Polizei rufen)

» Kinderschutzteam und Schul-
leitung informieren

» Gefahrdungsmeldung oder
Anzeige/Schulverweis

» Schriftliche Dokumentation

Handlungen setzen

+  Schriftliche Dokumentation

+ Mit Krisenteam/Schulpsycho-
logie/Schulérztlichem
Dienst/Schulleitung/Rechts-
abteilung besprechen

*  Gemeinsam konkreten
Hilfeplan erarbeiten

+ Expertinnen und Experten bei-

ziehen (Kinderschutzzentren)

Handlungen setzen

+ Kollegialer Austausch

*  Zuhdren und als Vertrauens-
person zur Verfiigung stehen

» Foérdern und Unterstiitzung
organisieren

- Situation reflektieren

* Psychosoziale Risikofaktoren siehe Leitfaden Kinderschutz und Schule, Punkt 3.

Symptome & Folgen von Gewalt: Sichtbare (kérperliche) Hinweise, Anzeichen im

Leistungsbereich, emotionale und soziale Verhaltensauffalligkeiten.


https://www.schulpsychologie.at/gesundheitsfoerderung/gewaltpraevention-1/kinderschutz-und-schule

Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe bei
Verdacht der Kindeswohlgeféahrdung

Die Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe gemaB § 48 SchUG und
§ 37 B-KJHG 2013 besteht, wenn

* ein begrindeter Verdacht vorliegt, dass ein konkretes Kind misshandelt, sexuell
missbraucht, vernachlassigt wird oder wurde oder sonst erheblich gefdhrdet ist,

+ die Gefdhrdung nicht durch eigenes fachliches Tatigwerden abgewendet werden
kann und

+ die Wahrnehmung der Geféhrdung im Rahmen der beruflichen Tatigkeit erfolgt.

Der Verdacht muss sich auf eine aktuell vorliegende Gefdhrdung beziehen bzw. missen
in der Vergangenheit liegende Ereignisse eine gefdhrdende Auswirkung auf die Gegen-

wart haben.

Ein begriindeter Verdacht liegt vor, wenn konkrete - iiber Vermutungen hinausge-
hende — Anhaltspunkte fur die Gefdhrdung vorliegen und sich die Anhaltspunkte auf
ein konkretes, namentlich bekanntes Kind beziehen. Anhaltspunkte ergeben sich aus
eigenen Wahrnehmungen, Erzéhlungen des Kindes/Jugendlichen und fachlichen Schluss-
folgerungen. Uber den eigenen Aufgabenbereich hinausgehende Nachforschungen sind

nicht notwendig, einfache Nachfragen hingegen schon.

sowie das Formular fir die Meldung finden Sie unter folgendem Link:

www.gewaltinfo.at/recht/mitteilungspflicht-an-die-kinder-und-jugendhilfe
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Beratungsstellen und Notfallnummern

www.schulpsychologie.at — Psychologische Beratung fir Schilerinnen und Schiiler,

Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte

Telefonnummer 0800 211 320 — Schulpsychologie Hotline, psychologische Beratung fiir

Schiilerinnen und Schiiler, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte

www.die-moewe.at — Kinderschutzzentren die méwe

www.gewaltinfo.at — Fachinformationen zu Gewaltthemen

www.kinderschuetzen.at — Osterreichische Kinderschutzzentren

www.kija.at — Kinder- und Jugendanwaltschaften Osterreichs

www.rataufdraht.at — Beratung fiir Kinder und Jugendliche

www.familienberatung.gv.at — alle Familienberatungsstellen und viele Informationen

rund um Aufwachsen, Erziehung und Gewalt

www.rainbows.at — fiir Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, die von Trennung, Scheidung

oder Verlusten betroffen sind

www.gewaltschutzzentrum.at — alle Gewaltschutzzentren (v.a. fir Erwachsene bei

hsuslicher Gewalt) in Osterreich

www.pb-fachstelle.at — Fachstelle fiir Prozessbegleitung fir Kinder und Jugendliche

Kinderschutzkonzept am Schulstandort
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	Name der Schule: Berufsschule für Maschinen-, Fertigungstechnik und Elektronik
Apollogasse 1
1070 Wien
	Kinderschutzkonzept Schulstandort bzw: 
	 Kinderschutzcluster:
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 7: Sigrid Barner, Michael Reithner, Thomas Brandner
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	Unser Leitbild ist auf Kindeswohl und Kinderschutz ausgerichtet: 
	
: teilweise

	Wir gehen in unseren pädagogischen Leitvorstellungen und der Hausordnung auf Kindeswohl und Kindersc: teilweise
	Nächste Evaluierung  3: ... die sozialen Kompetenzen unserer Jugend gefördert. ...
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	Wir haben ein Kinderschutzteam, das allen am Schulleben beteiligten �Personen bekannt ist: teilweise
	Nächste Evaluierung  5: Präventionskonzept 2023
	Nächste Evaluierung  6: Beratungslehrer vor Ort
Schulpsychologie (bei Bedarf)
Schulsozialarbeiter (KUS) vor Ort
	Nächste Evaluierung  7: Präventionskonzept 2023
	Nächste Evaluierung  8: Beratungslehrerteam (ja)
Kinderschutzteam (teilweise)
	Wir haben mit unseren externen Partnerinnen und Partnern Vereinbarungen über die Einhaltung des Kind: nicht
	Wir haben ein Feedback- und Beschwerdemanagement an der Schule und dieses wurde gut in das schulisch: gänzlich
	Nächste Evaluierung  9: keine externen Partner
	Nächste Evaluierung  10: regelmäßige IQES Umfragen
Kummerbox (in Beschaffung) > siehe Präventionskonzept 2023
	Nächste Evaluierung  15: 
	Wir haben Verhaltensregeln für diskriminierungs- und gewaltfreie Sprache �zwischen schulischem Perso: teilweise
	Wir haben Verhaltensregeln für Social Media und digitale Kommunikationsumgebungen zwischen schulisch: teilweise
	Wir gestalten die Lehrinhalte zur digitalen (Grund-)Bildung im Sinne des Kinderschutzes und unter Be: nicht
	Nächste Evaluierung  16: Hilfsbereites, verständnisvolles und höfliches Verhalten (siehe Hausordnung)
	Nächste Evaluierung  13: nur allgemeine Verhaltensregeln (siehe oben) die auch für digitale Kommunikation zutreffen
	Nächste Evaluierung  14: kein Gegenstand "Digitale Grundbildung"
	Wir haben Regeln zur Veröffentlichung von Bildern und Videos von Schülerinnen und Schülern: 
	 Diese ha: gänzlich

	Nächste Evaluierung  17: 
	Nächste Evaluierung  19: Einverständniserklärung bei Schuleintritt
	Wir haben Regelungen für den �Zugang€zur Schule: 
	
: teilweise

	Es gibt einen bewussten Umgang mit Eins-zu-eins-Situationen zwischen Erwachsenen sowie Schülerinnen : teilweise
	Wir haben Regeln zur Einhaltung des Kinderschutzes für die Nutzung von �Schulräumen durch Dritte: nicht
	Nächste Evaluierung  11: Anmeldepflicht für schulfremde Personen in der Direktion 
(Weisung Direktor vom 7. Jänner 2025)
	Nächste Evaluierung  12: keine niedergeschriebene Vorgangsweise sondern informelle Regeln
	Nächste Evaluierung  18: Es gibt keine alleinige Nutzung der Schulräume durch Dritte, bei Vorträgen bzw. Workshops durch schulfremde Vortragende sind Lehrpersonen anwesend 
	Nächste Evaluierung  20: 
	Wir achten darauf, dass die Privatsphäre respektiert wird: 
	
: nicht

	Wir haben Maßnahmen zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler bei Schul�veranstaltungen, schulbezo: gänzlich
	Nächste Evaluierung  21: Es werden keine Schulveranstaltungen durchgeführt bei der es besonderer Privatsphäre bedürfe (zB. Nächtigungen/Internat)
	Nächste Evaluierung  22: im Rahmen der Schul-/Hausordnung
	Nächste Evaluierung  23: 
	Wie setzt sich unsere Schülerinnen- und Schülerschaft zusammen? (z: 
	 B: 
	 Alter, Behinderungen, besonde: mittel


	Nächste Evaluierung  24: Alter großteils zw. 15 - 19 Jahre, überwiegend männlich mit Migrationshintergrund,
Verständnis der Unterrichtssprache ist großteils gegeben.

Risiken: Ethnische Konflikte, Patriarchale Systeme, Diversitätskonflikte, 
	Wie wurde die Risikoanalyse durchgeführt?: Einschätzung durch Lehrpersonen mit langjähriger Erfahrung am Schulstandort
und durch Gespräche mit Schüler*innen
	Wie setzt sich unsere Lehrerinnen- und Lehrerschaft zusammen? 
(z: 
	 B: 
	 Aus­bildung, Geschlechterparit: gering


	Welche anderen Personen sind regelmäßig am Schulleben beteiligt? 
(z: 
	 B: 
	 Tagesbetreuung, Musikschule: gering


	Wo ergeben sich aufgrund unserer Schulform, Schulorganisation und Lehrfächerverteilung besondere Ris: mittel
	Nächste Evaluierung  26: Hausverwaltung (MA56)
Hausreinigung (extern)
Schulsozialarbeit (KUS)
	Nächste Evaluierung  27: geringe Klassengröße,
Verhältnis Schülerin zu Schüler (oft nur 1 Schülerin in einer Klasse)
Körperliche Nähe zwischen L und S im Labor bzw. Werkstätte
	Nächste Evaluierung  25: Geschlechterparität: 5w, 32m, Verhältnis ca. 1 : 6 (Stand SJ 2024/25)
Ausbildung: alle zumindest Lehramt für BS bzw. noch in Ausbildung
	Welche Risiken für Mobbing, Diskriminierung, Verächtlichmachung, Ausgrenzung und andere Formen physi: mittel
	Wie werden alle am Schulleben beteiligten Personen über Verhaltensregeln und ihre Rechte und Pflicht: gering
	Wie informieren wir (neue) Lehrpersonen und sonstige Bedienstete über Maß�nahmen zum Schutz von Kind: gering
	Nächste Evaluierung  28: starke Nutzung von sozialen Medien im Privatbereich,
Spannungen aufgrund unterschiedlicher religiöser und kultureller Aspekte sowie ausbildungsspezifischer Rahmenbedingungen
	Nächste Evaluierung  29: Schüler*innen: Hausordnung wird bei Schuleintritt durch KV besprochen und Kenntnisnahme dokumentiert,
BAG (im PB Unterricht)
	Nächste Evaluierung  30: informell durch Direktion, Mentoring
	Wie informieren wir unsere externen Partnerinnen und Partner über Maßnahmen im Kinderschutz? (z: 
	 B: 
	 : Off


	Kommen schulexterne Personen am Schulstandort (alleine) mit Schülerinnen und Schülern in direkten Ko: gering
	Wo ergeben sich aufgrund von Eins-zu-eins-Situationen besondere Risiken? (z: 
	 B: 
	 persönliche Assisten: gering


	Nächste Evaluierung  31: keine externen Partner
	Nächste Evaluierung  32: Personal der Hausreinigung
	Nächste Evaluierung  33: Einzelgespräche zwischen Lehrperson und Schüler*in, Einzelprüfungen, Klassen mit geringer Schüler*innenzahl
	In welcher Form können Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse bestehen? (z: 
	 B: 
	 Drohungen / Erpressunge: gering


	Wie sichtbar ist die einzelne Mitarbeiterin, der einzelne Mitarbeiter mit ­
ihrer / seiner Arbeit fü: gering
	Gibt es eine Gesprächskultur am Schulstandort, welche das Ansprechen von �Gefährdungen des Kindersch: gering
	Nächste Evaluierung  34: Prüfungssituationen/Beurteilungen generell (L-S aber auch S-L)
	Nächste Evaluierung  35: größtenteils sichtbar da Klassentüren meistens offen stehen (Schulkultur),
gemeinsame Lehrer*innenzimmer
Ausnahme: Beratunslehrer*innenzimmer (bei vertraulichen Gesprächen ist die Türe auf Wunsch der Schüler*innen geschlossen)
	Nächste Evaluierung  36: regelmäßige Gespräche der Beratungslehrer in den Klassen,
Gespräche der Klassenvorstände mit den Schüler*innen
	Gibt es für Schülerinnen oder Schüler an dieser Schule Ansprechpersonen und Hilfe? (z: 
	 B: 
	 Vertrauens: gering


	Nächste Evaluierung  38: 
	Nächste Evaluierung  37: Beratungslehrer, Schulpsychologie, Direktion, Klassenvorstand, Schulsozialarbeit (KUS), Kummerbox (in Beschaffung)
	Welche Dienste nutzen wir für die digitale Kommunikation mit Erziehungsbe�rechtigten sowie Schülerin: gering
	Gibt es Eins-zu-eins-Kontakte zwischen schulischem Personal und Schülerinnen und Schülern über sozia: gering
	Welche Bilder von Schülerinnen und Schülern veröffentlichen wir auf Websites, in sozialen Medien ode: gering
	Nächste Evaluierung  39: LMS, WebUntis, Outlook (Office365)
	Nächste Evaluierung  40: nur in seltenen Ausnahmefällen (z.B. Nachfrage bei längerer Abwesenheit) und ggf. im Distancelearning
	Nächste Evaluierung  41: Schulwebsite (Fotos von Schulveranstaltungen)
	Können Schülerinnen und Schüler bei Nutzung von digitalen Endgeräten, 
die von der Schule bereitgest: gering
	Nächste Evaluierung  42: Nein, Einschränkungen durch MA01
	Nächste Evaluierung  43: 
	Welche Möglichkeiten bestehen für den Zugang zur Schule? (z: 
	 B: 
	 Haupt- und Nebeneingänge, Zugänge zu: gering


	Welche Wege und Mittel nutzen Schülerinnen und Schüler, um zur Schule zu kommen und können sich dara: gering
	Wo sind Schülerinnen und Schüler in Räumlichkeiten unbeaufsichtigt? 
(z: 
	 B: 
	 Sanitäranlagen, Biblioth: gering


	Risiken und Anmerkungen 1: Haupteingang und Hofeinfahrt (Apollogasse) während der Unterrichtszeit offen,
Nebeneingang (Zieglergasse) fallweise für PTS geöffnet und als Notausgang vorgesehen
	Risiken und Anmerkungen 2: private KFZ, Fahrräder (allgemeines Risiko durch Unfälle)
Öffentliche Verkehrsmittel (allgemeines Risiko wie auflauern, verfolgen, bedrohen, etc.)
	Risiken und Anmerkungen 3: WC, Klassenräume während der Pause, Gänge, Hof, Terrasse (mit Ausnahme der Sanitärräumlichkeiten sind jedoch alle Bereich jederzeit einsehbar)
	Gibt es abgeschiedene und schwer einsehbare Bereiche und Räume? 
(z: 
	 B: 
	 Keller, Abstellräume, Lager,: gering


	Werden Schulräumlichkeiten durch Dritte genutzt? (z: 
	 B: 
	 Sportvereine, Mehrfachnutzung durch den Schu: gering


	Wie sind die Sanitär- und Garderobenräume gestaltet? 
(z: 
	 B: 
	 Sichtschutz von außen): gering


	Risiken und Anmerkungen 4: Stiegenbereich im Keller, Werkstättenbereich im Erdgeschoß, nicht benutzte Klassen in Randbereichen und an wenig frequentierten Tagen
	Risiken und Anmerkungen 5: Keine Nutzung während der Unterrichtszeit
	Risiken und Anmerkungen 6: Garderobekästen in den Stockwerken sind einsehbar,
WC-Kabinen mit verschließbaren Türen
	Wo finden schulärztliche Unter�suchungen, Beratungen und 
Eins-zu-eins-Gespräche statt?: gering
	Welche Räume werden im Rahmen der Tagesbetreuung und 
betreuter Lernzeiten genutzt?
: Off
	Risiken und Anmerkungen 7: Gespräche/Beratungen in den Klassen, Gängen bzw. Beratungslehrerzimmer,
schulärztliche Untersuchungen finden nicht statt
	Risiken und Anmerkungen 8: Kein Tagesbetreuung und betreute Lernzeit
	Risiken und Anmerkungen 9: 
	Welche Personen sind an Schulveranstaltungen, schulbezogenen Veranstaltungen, Nächtigungen und in In: gering
	Wie wird die Privatsphäre von Schülerinnen und Schülern bei Schulveranstal�tungen, schulbezogenen Ve: Off
	Gibt es Eins-zu-eins-Kontakte zwischen schulischem Personal bzw: 
	 sonstigen Personen (z: 
	 B: 
	 im Rahmen: Off



	Nächste Evaluierung  53: Schulveranstaltungen finden nur im Rahmen der normalen Unterrichtszeit von den unterrichtenden Lehrpersonen statt.
	Nächste Evaluierung  54: ---
	Nächste Evaluierung  55: nein
	Welche besonderen Vertrauensverhältnisse entstehen im Rahmen der Tätigkeit bei Schulveranstaltungen,: Off
	Nächste Evaluierung  56: keine
	Nächste Evaluierung  57: 
	Nächste Evaluierung  58: Umgang zwischen Schüler*innen wird in der Hausordnung (Verhaltensvereinbarung) vereinbart und nachweislich zur Kenntnis genommen
	Nächste Evaluierung  59: Dokumentation von Verhaltensaufälligkeiten und Konfliktsituationen 
	Nächste Evaluierung  61: Stellungnahme der Lehrgangssprecher*innen,
IQES Fragebogen für alle Schüler*innen
	Nächste Evaluierung  62: Homepage
	Nächste Evaluierung  63: Anschlag bei der Direktion und vor dem Beratungslehrerzimmer, 
LMS
	Nächste Evaluierung  60: Lehrpersonen
	Nächste Evaluierung  64: Fortbildungsangebote PH Wien
	Nächste Evaluierung  66: 1) offene Türen jedenfalls während der Pausen
2) keine Eins-zu eins-Situation L/S im Aufzug
3) keine Schimpf- u. Kosenamen, angemessene Gesprächsdistanz
	Nächste Evaluierung  67: offene Kommunikation
	Nächste Evaluierung  68: respektvoller Umgang untereinander (Hausordnung)
	Nächste Evaluierung  65: Keine externen Partner*innen am Schulstandort
	Nächste Evaluierung  69: Körperkontakt nur in Absprache mit der jeweiligen Person (z.B. Führen der Hand beim Schweißen)
	Nächste Evaluierung  72: professionelle Distanz wird gewahrt
	Nächste Evaluierung  70: Körperkontakt nur in Absprache mit der jeweiligen Person
	Nächste Evaluierung  71: professionelle Distanz wird gewahrt
	Nächste Evaluierung  110: Gespräche mit Schüler*innen, Klassenvorstand, Direktion, Lehrbetrieb, Beratungslehrer, Schulpsychologie
	Nächste Evaluierung  111: 
	Nächste Evaluierung  74: sprachlicher Umgang in der Schulordnung geregelt
	Nächste Evaluierung  75: WebUntis, LMS
	Nächste Evaluierung  76: Verhaltensvereinbarung (Hausordnung)
	Nächste Evaluierung  77: ja
	Nächste Evaluierung  78: Verhaltensvereinbarung (Hausordnung)
	Nächste Evaluierung  80: 
	Nächste Evaluierung  79: Verhaltensvereinbarung (Hausordnung)
	Nächste Evaluierung  81: bisher keine Notwenigkeit, Umsetzung eines kontrollierten Zutritts nur mit großem Aufwand möglich (Lehrpersonen besitzen keinen Eingangsschlüssel, Hauspersonal (Portier) im benötigtem Ausmaß nicht vorhanden, ...) > MA56
	Nächste Evaluierung  82: Schul-/Hausordnung (u.a. keine Eins-zu-Eins-Situationen in geschlossenen Räumen, Aufzügen bzw. bei Prüfungen
	Nächste Evaluierung  84: geschlechtergetrennte Räumlichkeiten
	Nächste Evaluierung  85: KUS Sozialarbeit (Apollotempel)
	Nächste Evaluierung  83: Gangaufsicht bisher nicht nötig (aufgrund von Raumanordnung und Aufteilung der Lehrer*innenzimmer sind Lehrpersonen jederzeit präsent)
	Nächste Evaluierung  86: Meldepflicht von hausfremdem Personal in der Direktion
	Nächste Evaluierung  87: 
	Nächste Evaluierung  88: Schulveranstaltungen finden nur im Rahmen der normalen Unterrichtszeit von den unterrichtenden Lehrpersonen statt. Dabei gilt die Schul-/Hausordnung.
	Nächste Evaluierung  89: ---
	Nächste Evaluierung  90: ---
	Nächste Evaluierung  91: ---
	Nächste Evaluierung  92: ---
	Nächste Evaluierung  93: ---
	Nächste Evaluierung  94: 
	Nächste Evaluierung  95: Sigrid Barner
	Nächste Evaluierung  99: sigrid.barner@bs-mfe.at
	Nächste Evaluierung  97: Michael Reithner
	Nächste Evaluierung  100: michael.reithner@bs-mfe.at
	Nächste Evaluierung  98: Thomas Brandner
	Nächste Evaluierung  102: thomas.brandner@bs-mfe.at
	Nächste Evaluierung  101: Ing. Oliver Schleicher
	Nächste Evaluierung  1024: Mag. Evelyn Redtenbacher
	Nächste Evaluierung  1026: 
	Nächste Evaluierung  1023: oliver.schleicher@bildung-wien.gv.at
	Nächste Evaluierung  1025: evelyn.redtenbacher@bildung-wien.gv.at
	Nächste Evaluierung  1027: 
	Nächste Evaluierung  103: MA11: Tel. 01/4000-8011
Email: post@ma11.wien.gv.at
	Nächste Evaluierung  104: Tel. 01/7077000
Email: post@jugendanwalt.wien.gv.at
	Nächste Evaluierung  108: Polizeiinspektion Kandlgasse
Tel. 01/31310-22356
	Nächste Evaluierung  106: 
	Nächste Evaluierung  107: 
	Nächste Evaluierung  1028: 
	Name der Schule 2: Berufsschule für Maschinen-, Fertigungstechnik und Elektronik
Apollogasse 1, 1070 Wien
	Name 2: 
	Datum und Unterschrift 2: 


